
Information nach Artikel 13 DS-GVO 
zur Kommunalen Jugendarbeit 
im Landratsamt Rottal-Inn 

 

 

 
Hinweis im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes: 
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine 
geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. 
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der 
Gleichbehandlung für alle Geschlechter. 

 

Vertraulichkeitsklassifizierung 

Öffentlich 

 

 

 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
(Name Behörde, Sitz, Kontaktdaten, vertretungsberechtigte Person / Leitung) 

Zuständiges Sachgebiet 
 

Landratsamt Rottal-Inn 
Ringstraße 4 -7 
84347 Pfarrkirchen 
Telefon: +49 8561 20-0 
E-Mail-Adresse: info@rottal-inn.de 
Landrat Michael Fahmüller 

Amt für Jugend und Familie 
 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

actago GmbH 
Straubinger Straße 7, 94405 Landau 

Telefon: +49 9951 99990-20 
E-Mail: dsb@rottal-inn.de 

 

Ihre Daten werden zu folgendem Zwecke erhoben: 

 Jugendhilfeplanung -Teilplan Jugendarbeit- 
 Jugendbefragung im Landkreis Rottal-Inn 

 

Die Rechtsgrundlage, auf der Ihre Daten erhoben werden, ist: 

 Art. 6 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 Art. 4 Bayer. Datenschutzgesetz (BayDSG) 
 Gesetz für Kinder- und Jugendhilfe (KJHG) 
 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII); § 80 SGB VIII 

 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

 Institut für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik, Augsburg 

 

Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation: 

Es findet keine Übermittlung an Drittländer oder internationale Organisationen statt. 

 

Speicherdauer der Daten, bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer: 

 bis ein Jahr nach Projektende; spätestens 01.07.2024 

 

Information zu Betroffenenrechten: 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Bei Nicht-Teilnahme entstehen keine rechtlichen Nachteile. 

 Die Daten der Umfrage werden streng vertraulich erhoben, deswegen ist eine Einwilligung zur Erhebung und 

Verarbeitung der Daten unwiderruflich, sobald der Fragebogen abgegeben wurde. Aufgrund der streng vertraulichen 

Erhebung kann nach Abgabe des Fragebogens keine teilnehmerbezogene Löschung durchgeführt werden.  

 Weitere Betroffenenrechte nach Art. 13 Abs. 2 Buchst. b DSGVO: Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO), Recht auf 

Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) und Recht auf Datenübertragbarkeit 

(Art. 20 DSGVO). 

 Der Fragebogen kann unter koja.rottal-inn.de und im Sekretariat der Schule eingesehen werden. 

 

 Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz: 
Prof. Dr. Thomas Petri, Postfach 22 12 19, 80502 München 

Telefon: +49 89 212672-0 oder E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 

 


